
Bezirksregierung Köln 50667 Köln, den 02.01.2012
Dezernat 33 Zeughausstraße 2-10
- Ländliche Entwicklung und Bodenordnung - Tel.: 0221 / 147 - 4102

Flurbereinigung Selfkant
Az.: 33.43 - 14 06 1 -

2. Änderungsbeschluss

Die Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 - Ländliche Entwicklung und Bodenordnung -,
hat beschlossen:

1. Das durch den Flurbereinigungsbeschluss vom 14.03.2006 der Bezirksregierung
Münster - Abteilung Obere Flurbereinigungsbehörde - festgestellte und zuletzt durch
den 1. Änderungsbeschluss der Bezirksregierung Köln vom 27.07.2007 geänderte
Flurbereinigungsgebiet wird gemäß § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes
(FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBI. I S. 546), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBI. I S. 2794), wie folgt geändert:

Zu dem Flurbereinigungsgebiet werden die nachfolgend aufgeführten Grundstücke
zugezogen und auch insoweit die Flurbereinigung angeordnet:

Regierungsbezirk Köln

Kreis Heinsberg

Gemeinde Selfkant

Gemarkung Höngen
Flur 1     Flurstücke   8, 28, 203, 221

Flur 5     Flurstücke   12, 18, 38, 190, 192

Gemarkung Tüddern
Flur 7     Flurstück     53

2. Das geänderte Flurbereinigungsgebiet ist auf der als Anlage zu diesem Beschluss
genommenen Gebietskarte dargestellt und hat nunmehr eine Größe von rd. 672 ha.

3. Der Änderungsbeschluss mit Gründen und Gebietskarte liegt zur Einsichtnahme
für die Beteiligten zwei Wochen lang während der Dienststunden aus bei 

a)           der Gemeindeverwaltung Selfkant, Am Rathaus 13, 
              52538 Selfkant-Tüddern, Zimmer 25,
b)           dem Dezernat 33 der Bezirksregierung Köln, Außenstelle Aachen,
              Robert-Schuman-Str. 51, 52066 Aachen, Zimmer 2094.

Die Zweiwochenfrist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung
dieses Beschlusses.

4. Die Eigentümer und Erbbauberechtigten des zum Flurbereinigungsgebiet zugezo-
genen Grundbesitzes werden Teilnehmer der durch den Flurbereinigungsbeschluss
vom 14.03.2006 gebildeten Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Selfkant
mit dem Sitz in Tüddern.

5. Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am
Flurbereinigungsverfahren berechtigen, sind nach § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb
einer Frist von drei Monaten nacht erfolgter öffentlicher Bekanntmachung dieses Be-
schlusses bei der

Bezirksregierung Köln - Dezernat 33 -
Zeughausstraße 2 - 10, 50667 Köln

anzumelden.

Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grund -
stücken oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz
oder zur Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von 

Grund stücken beschränken. Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der An-
meldende seine Rechte innerhalb einer von der Flurbereinigungsbehörde zu setzen-
den Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch
auf Beteiligung. Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet
oder nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhand-
lungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen.

Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die
 Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich
gelten lassen, wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des
Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt wird.

6. Von der öffentlichen Bekanntmachung dieses Beschlusses an gelten folgende
zeitweilige Einschränkungen, die bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungspla-
nes wirksam sind:

6.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereini-
gungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsmäßigen
Wirtschaftsbetrieb gehören (§ 34 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG).

6.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anla-
gen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt,
wesentlich verändert oder beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG).

6.3 Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze
dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere des
Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit der Zu-
stimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG).

6.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung
übersteigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde (§ 85 Nr. 5
FlurbG).

6.5 Sind entgegen den Anordnungen zu 6.1 und 6.2 Änderungen vorgenommen
oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereinigungs-
verfahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren
Zustand gemäß § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dieses der  Flurbereini-
gung dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG)

Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu 6.3 vorgenommen worden, so muss die
Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen auf Kosten der Beteiligten anordnen (§
34 Abs. 3 FlurbG).

Sind Holzeinschläge entgegen der Anordnung zu 6.4 vorgenommen worden, so
kann die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt
hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichts-
behörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 85 Nr. 6 FlurbG).

6.6 Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen zu 6.2, 6.3 und 6.4 dieses Be-
schlusses sind Ordnungswidrigkeiten und können mit einer Geldbuße bis zu 1.000,-
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Euro für den einzelnen Fall geahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 17 des Geset-
zes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung vom 19.02.1987 - BGBI. I S.
602, zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.07.2009 - BGBI. I S. 2353). Unter Um-
ständen kann auch eine höhere Geldbuße auferlegt werden (§ 17 Abs. 4 OWiG). 
Außerdem können Gegenstände eingezogen werden, auf die sich die 
Ordnungswidrigkeit bezieht (§154 Abs. 3 FlurbG).

6.7 Die Bußgeldbestimmungen nach anderen Gesetzen bleiben unberührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Änderungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Klage erhoben werden. Die Klage ist bei dem

Oberverwaltungsgericht
für das Land Nordrhein-Westfalen
9a Senat (Flurbereinigungsgericht)

Aegidiikirchplatz 5
48143 Münster

schriftlich zu erheben.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Klageschrift als Klagegegner das Land
Nordrhein-Westfalen anzugeben ist.

Falls die Klagefrist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigen 
versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Es wird empfohlen, der Klageschrift zwei Durchschriften beizufügen.

Im Auftrag
(L.S.) gez. (Fehres)

Ltd. Regierungsvermessungsdirektor

Bezirksregierung Köln 50667 Köln, den 28.02.2012
Dezernat 33 Zeughausstraße 2-10
- Ländliche Entwicklung und Bodenordnung - Tel.: 0221 / 147 - 4125

Flurbereinigung Hastenrath
Az.: 33.44 - 5 11 04 -

E i n l a d u n g

zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft

Durch Beschluss der Bezirksregierung Köln - Dezernat 33 - vom 21. Dezember 2011
wurde die Flurbereinigung Hastenrath angeordnet. Der Flurbereinigungsbeschluss
wurde am 10. Februar 2012 in der Flurbereinigungsgemeinde  Gangelt und am 
05. Februar 2012 in der Nachbargemeinde Selfkant ortsüblich öffentlich 
bekanntgegeben.

Mit dem Flurbereinigungsbeschluss entstand die Teilnehmergemeinschaft 
der Flurbereinigung Hastenrath.

In dem Flurbereinigungsverfahren Hastenrath wird hiermit gemäß  § 21 Absatz 2 
des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
16.03.1976  (BGBl. I S. 546),  zuletzt geändert durch  Gesetz vom 19.12.2008
(BGBl. I S. 2794),  zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft 
ein Termin anberaumt auf

Donnerstag, den 19. April 2012, 16.30 Uhr
in die Festhalle Hastenrath,

Schulstraße, 52538 Gangelt-Hastenrath.

Zu dieser Wahl werden alle Teilnehmer des Flurbereinigungsverfahrens eingeladen.
Teilnehmer und damit wahlberechtigt sind die Eigentümer und Erbbauberechtigten
der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke. Auf Verlangen der Flurbereini-
gungsbehörde haben sich die anwesenden Teilnehmer als solche auszuweisen.

Die Mitglieder des Vorstandes werden von den im Wahltermin anwesenden 
Teilnehmern oder Bevollmächtigten mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gewählt (§ 21 Abs. 3 FlurbG). Jeder anwesende Teilnehmer oder Bevollmächtigte
hat nur eine Stimme, gleich wie viele Besitzstände er vertritt. Gemeinschaftliche 
Eigentümer gelten als ein Teilnehmer. 

Teilnehmer, die am persönlichen Erscheinen zum Wahltermin verhindert sind, 
haben die Möglichkeit, sich durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen.
Hierzu ist die Vorlage einer formgültigen Vollmacht mit amtlich beglaubigter 
Unterschrift spätestens im Wahltermin erforderlich. Entsprechende Formulare 
können bei der Bezirksregierung Köln - Dezernat 33 -, Aussenstelle Aachen, 
Robert-Schuman-Straße 51, 52066 Aachen, unter Angabe 
des obigen Aktenzeichens angefordert werden.

Soweit die Wahl im Termin nicht zustande kommt und ein neuer Wahltermin keinen
Erfolg verspricht, kann die Flurbereinigungsbehörde Mitglieder des Vorstandes nach
Anhörung der landwirtschaftlichen Berufsvertretung bestellen (§ 21 Abs. 4 FlurbG).

Für jedes Mitglied des Vorstandes ist ein Stellvertreter zu wählen oder zu bestellen
(§ 21 Abs. 5 FlurbG).

Im Anschluss an die Wahl des Vorstandes findet die konstituierende Sitzung des ge-
wählten Vorstandes statt, in der u.a. der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsit-
zende von den ordentlichen Vorstandsmitgliedern gewählt werden.

Im Auftrag
gez. Orlowski

(Orlowski)
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